
Der Kiefernholznematode (Bursaphe-
lenchus xylophilus) ist ein zirka 0,8

mm kleiner Fadenwurm (Abbildung 1),
der im Splintholz von Koniferen leben
kann. Seine ursprüngliche Heimat ist der
amerikanische Kontinent (USA, Kanada),
wo er an den dort heimischen Nadel-
bäumen keine Schäden verursacht. Ver-
mutlich um 1905 wurde der Kiefernholz-
nematode mit Rundholzlieferungen oder
mit Verpackungshölzern nach Japan, 
später nach China, Südkorea, Mexiko
und zuletzt nach Europa verschleppt, wo
er erstmals 1999 in Portugal, 2008 in
Spanien und 2009 auf der Insel Madeira
nachgewiesen wurde. Gelingt es ihm,
sich in anfälligen Nadelwäldern festzu-
setzen, sind die Schäden für die Forst-
und Holzwirtschaft enorm. Je nach 
Empfindlichkeit der Baumart und herr-
schenden Standorts- und Klimabedin-
gungen kann sich der Parasit rasend
schnell vermehren und Bäume innerhalb
weniger Wochen zum Absterben bringen
(Abbildung 2). 

Wie gelangt der Kiefernholz -
nematode in den Baum?
Der Fadenwurm benötigt einen Vektor,
der ihm bei der Übertragung von Baum
zu Baum behilflich ist. In ganz seltenen
Fällen, die bisher aber nur im Labor
nachgewiesen wurden, kann auch eine
Übertragung über Wurzelkontakt oder
über sehr kurze Strecken frei im Boden
erfolgen. Hauptvektoren sind Bockkäfer
der Gattung Monochamus, deren Larven
sich in geschwächten oder absterbenden
Koniferen entwickeln. Ist der betreffende
Baum auch von Nematoden befallen, so
kriechen diese zur Puppenwiege des 
Käfers und sammeln sich unter den 
Flügeldecken und in den Atmungs -
organen des Jungkäfers. Dieser fliegt
dann mit seiner Nematodenfracht in die
Baumkronen gesunder Nadelbäume und
vollführt an der Rinde junger Zweige und
Äste einen Reifungsfraß, den die 
Nematoden nutzen, um blitzschnell 
ihren Vektor zu verlassen und über 
Kambialgewebe und Leitungsbahnen in
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den Baum zu gelangen. Nach einer Aus-
breitungs- und Vermehrungsphase ver-
stopfen sie das Transportsystem des 
Baumes oder bringen das Kambialge-
webe zum Absterben. Der geschädigte
oder abgestorbene Baum ist für Bock -
käfer attraktiv und wird zur Eiablage auf-
gesucht. Der Kreislauf beginnt von
neuem.

Folgen der Einschleppung nach
Portugal
In Europa wurde der Kiefernfadenwurm
erstmals 1999 in Portugal festgestellt.
Die Einschleppung selbst dürfte schon
Jahre vorher stattgefunden haben. Im
Februar 2003 wurde in einem offiziellen
Bericht an die EU die Befallsfläche mit
234.000 Hektar angegeben, mehr als
50.000 Kiefern zeigten Symptome eines
Befalls durch den Kiefernholznematoden.
Mittlerweile gilt fast das gesamte Fest-
land Portugals trotz Bekämpfungsmaß-
nahmen, die aber teilweise zu spät und
unzureichend durchgeführt worden sind,
als befallen. In der Folge wurden Ver-
schleppungen nach Spanien (2008,
2010, 2012, 2013) und Madeira (Erst-
fund 2009; Einschleppung deutlich frü-
her) berichtet. Gegenwärtig werden in
Spanien rigorose Bekämpfungsmaß -
nahmen in den Befallsgebieten durchge-
führt, die auf eine erfolgreiche Aus -
rottung hoffen lassen. 

Entsprechend der EU-Richtlinie
2012/535/EU ist jedes Mitgliedsland 
verpflichtet, bis 31. Dezember 2013 
einen Notfallplan auszuarbeiten, in dem
die Maßnahmen angeführt werden, die
bei Auftreten (oder Verdacht) des Vor-
kommens des Kiefernfadenwurms zu
treffen sind. Nun hat eine Arbeitsgruppe,
bestehend aus Expertinnen und Experten
des Bundes ministeriums für Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirt-
schaft (BMLFUW), der Bundesländer, der
Landwirtschaftskammern sowie des 
Bundesforschungszentrums für Wald
(BFW), einen Notfallplan erarbeitet, der
hier vorgestellt wird.

Notfallplan 
Kiefernholznematode

Aufgaben und 
Zuständigkeiten 
Im Verdachtsfall werden Pro-
ben von der zuständigen Be-
hörde (geregelt nach dem Lan-
despflanzenschutzgesetz oder
dem Forstgesetz) an das BFW
gesandt und dort untersucht. So sich der
Verdacht erhärtet, wird vom BFW ein
weiteres Labor in Europa zur Bestätigung
herangezogen. Wenn das Auftreten des
Kiefernfadenwurms bestätigt wurde,
wird diese Information vom BFW an die
zuständige Behörde weitergegeben.
Diese berichtet der Landesforstdirektion,
dem Pflanzenschutzdienst des Landes
und dem BMLFUW, welches die Land-
wirtschaftskammer, die EU-Kommission,
die Mitgliedstaaten und die Pflanzen -
schutz organisation für Europa und den
Mittelmeerraum (European and 
Mediterranean Plant Protection Organi-
zation, EPPO) sowie Pflanzenhandel,
Baumschulen, Forstgärten, Säge- und 
Papierindustrie und Holzhandel in -
formiert. Eine Expertengruppe nimmt so-
fort ihre Arbeit auf und legt das abzu-
grenzende Gebiet (Befallsgebiet plus 
Pufferzone) sowie die weitere Vorgangs-
weise fest. In weiterer Folge muss 
die zuständige Bezirkshauptmannschaft
(bzw. der Magistrat) eine Ver ordnung er-

Abbildung 1: Kiefernholz-
nematode Bursaphelenchus
xylophilus.

Figure 1: Pine wood ne-
matode Bursaphelenchus
xylophilus.

Abbildung 2: Symptome
des Befalls durch den 
Kiefernholznematoden 
Bursaphelenchus xylophilus.

Figure 2: Symptoms of 
infestation due to Pine
wood nematode 
Bursaphelenchus xylophilus.
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lassen, die das abgegrenzte Gebiet sowie
die Maßnahmen zur Ausrottung und zur
Unterbindung einer Weiterverbreitung
beinhaltet, und die betroffenen Wald-
und Grundbesitzer informieren. 

Befallszone
Das abgegrenzte Gebiet beim Nachweis
von Kiefernfadenwurmbefall besteht aus
einer Befalls- und einer Pufferzone. Die
Befallszone umfasst eine Fläche mit 
einem Radius von mindestens 500 Meter
um jede befallene Pflanze (Baum), kann
aber in begründeten Ausnahmefällen auf
bis zu 100 Meter reduziert werden (z.B.
wenn Objektschutzwälder betroffen
sind). In dieser Zone werden vorbeugend
alle anfälligen Pflanzen gefällt, be -
ginnend von außen nach innen, und auf
Befall durch den Kiefernholznematoden
unter sucht. Bei einem positiven Befund
(Nachweis von B. xylophilus) bei einer
der untersuchten Pflanzen muss die Be-
fallszone neuerlich um 500 Meter um
den befallenen Baum erweitert werden.
Weiters unterliegt die Verbringung des
Holzes bestimmten Beschränkungen, die
weiter unten ausgeführt werden. Die
Durchführung der Maßnahmen hängt
von der Flugzeit des Vektors (außerhalb
der Flugzeit: 1.11. – 31.3. und innerhalb
der Flugzeit: 1.4. – 31.10.) ab, muss 
jedoch unverzüglich und so rasch als
möglich erfolgen.

Pufferzone
Mindestens 20 Kilometer um die fest-
gelegte Befallszone ist eine Pufferzone
einzurichten, in der intensives Monito-
ring (inklusive Pheromonfallen für die
Vektoren) und Probenahme bei Pflanzen
mit Symptomen und ohne Symptome zu
erfolgen hat. Wird ein befallener Baum
in der Pufferzone entdeckt, so sind die
Befallszone und die Pufferzone weiter
auszudehnen. Wenn auf Grund der
Größe der Befallszone eine Ausrottung
unwahrscheinlich erscheint, kann nach
Zustimmung der EU die Pufferzone auf
sechs Kilometer reduziert werden.

Ausrottung 
Der Kiefernfadenwurm gilt als ausgerottet,
wenn die jährlichen Erhebungen im ab-
gegrenzten Gebiet über vier Jahre hin-
durch keinen Nachweis mehr ergaben.

Eindämmung 
Wird der Kiefernfadenwurm bei den
jährlichen Erhebungen im abgegrenzten
Gebiet über einen Zeitraum von vier auf-
einanderfolgenden Jahren nachgewiesen
und stellt sich heraus, dass die Aus -
rottung nicht möglich ist, kann von der
zuständigen Behörde die Eindämmung
als neue Bekämpfungsstrategie gewählt
werden.

In diesem Fall sind keine vorbeugenden
Fällungen in einem Radius von 500 Meter
mehr nötig. Allerdings ist im gesamten ab-
gegrenzten Gebiet ein intensives Monito-
ring durchzuführen und es müssen alle
Pflanzen mit Symptomen sofort, spätes-
tens jedoch vor der Flugzeit des Vektors
(Monochamus spp.) gefällt und in ge -
eigneter Weise behandelt werden.

Alle genannten Maßnahmen dürfen
nur von fachlich geschultem Personal
durchgeführt werden. Die Schulung er-
folgt durch das BFW und seine Aus -
bildungsstätten. Ausrottungs- und Ein-
dämmungsmaßnahmen werden vom
Amtlichen Pflanzenschutzdienst des Lan-
des bzw. von der Landesforstdirektion
an Unternehmen und Öffentlichkeit
kommuniziert. 

Was geschieht mit dem Holz aus 
Befalls- und Pufferzone?
Anfällige Pflanzen (praktisch alle Koni-
feren) sowie deren Holz und Rinde 
dürfen nur unter bestimmten Voraus -
setzungen aus dem abgegrenzten Gebiet
(Befallszone, Pufferzone) in ein anderes
Gebiet verbracht werden.

Verbringen von Wirtspflanzen 
(Koniferen) aus dem abgegrenzten
Gebiet
Das Verbringen von Pflanzen ist ge -
stattet, wenn die Pflanzen an Erzeu-
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gungsorten angebaut wurden, wo seit
Beginn des letzten vollständigen Wachs-
tumszyklus weder der Kiefernfadenwurm
noch seine Befallsymptome nachgewie-
sen wurden, diese ununterbrochen unter
vollständigem physischen Schutz ange-
baut, amtlich inspiziert und frei von Kie-
fernholznematoden und dessen Vektor
sind, von einem Pflanzenpass begleitet,
der Transport außerhalb der Flugzeit des
Vektors oder in geschlossenen Behält-
nissen/Verpackungen erfolgt. 

Verbringen von anfälligem Holz 
(Nadelholz) aus dem abgegrenzten
Gebiet
Das Verbringen von anfälligem Holz oder
Rinde (ausgenommen Verpackungsholz)
ist nur erlaubt, wenn das Holz oder die
Rinde in einer speziell dafür zuge -
lassenen Behandlungseinrichtung hitze-
behandelt (≥ 56 °C und 30 min) und ein
Pflanzenpass ausgestellt wurde. Gestattet
ist auch das Verbringen des Holzes und
der Rinde außerhalb der Flugzeit des
Vektors, rindenfreies Holz abgedeckt mit
einem insektizidhaltigen Netz (z.B. 
StoraNet®) auch innerhalb der ge -
fährlichen Zeit.

Verbringen von anfälligem 
Verpackungsholz aus dem 
abgegrenzten Gebiet
Das Verbringen von anfälligem Ver -
packungsholz ist nur möglich, wenn eine
Behandlung gemäß ISPM-15-Standard
(ISPM 15) in einer zugelassenen Behand-
lungseinrichtung und eine entsprechende
Kennzeichnung gemäß ISPM 15 erfolgt
sind.

Ausnahmen
Abweichend von obigen Ausführungen
ist das Verbringen von anfälligem Holz
aus dem abgegrenzten Gebiet zur nächst-
gelegenen Behandlungseinheit auch
möglich, wenn der Vektor nachweislich
nicht vorhanden ist bzw. nicht ent -
weichen kann, der Transport außerhalb

der Flugzeit des Vektors bzw. abgedeckt
mit einem insektizidhaltigen Netz er-
folgt. Derartige Transporte unterliegen
einer regelmäßigen Kontrolle durch die
Bezirkshauptmannschaft. Das Holz kann
auch als Hackgut kleiner 3 cm aus dem
abgegrenzten Gebiet zur nächstge -
legenen Behandlungseinheit trans -
portiert werden.

Verbringung innerhalb des 
abgegrenzten Gebietes
Die Verbringung anfälliger Pflanzen,
Holz und Rinde innerhalb der Befalls -
zone, die Gegenstand von Ausrottungs-
maßnahmen ist, wird auch an
Be dingungen geknüpft. So wird das Ver-
bringen von Pflanzen unter denselben
Voraussetzungen wie aus dem Gebiet
heraus gestattet. Anfälliges Holz und
Rinde können zum Zwecke der Ver -
nichtung durch Verbrennen, zur Ver -
wendung als Brennstoff, zum Zwecke
der Hitzebehandlung zu einer zuge -
lassenen Behandlungseinrichtung inner-
halb des abgegrenzten Gebietes
transportiert werden.

Resümee
Die Maßnahmen nach einer Ein -
schleppung des Kiefernnematoden sind
drastisch. Diese sind jedoch notwendig,
um eine Ausbreitung der durch die 
Nematoden verursachten Kiefernwelke,
die sich sowohl in Ostasien als auch in
Portugal als verheerend erwiesen hat,
einzudämmen. 

Man kann also nur hoffen, dass der
Kiefernholznematode nie nach Öster-
reich eingeschleppt wird oder durch 
natürliche Ausbreitung die Koniferen 
dominierten Wälder Österreichs erreicht.
Übrigens, in einer von der EU in Auftrag
gegebenen Studie wurden die Aus -
wirkungen eines Befalls für den 
heimischen Wald so eingeschätzt, dass
etwa 50 % aller Nadelbäume absterben
könnten. ❧
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